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RS OGH 1971/10/27 6Ob270/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1971

Norm

ABGB §843 A

Rechtssatz

Geht die Eignung des Grundstückes als Bauland durch die Realteilung verloren, so folgt schon daraus, daß eine solche

Teilung wg der Zerstörung der wirtschaftlichen Einheit, die die Liegenschaft bildet, untunlich ist.
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